
VERBAND & KOMMUNIKATION

Kaum ein Verband leidet unter Auf-

lösungserscheinungen, wenn seine Mit-

glieder eine Facebook-Gruppe gründen. 

Doch die Zufriedenheit der Mitglieder 

kann steigen, wenn der Verband es ver-

steht, sich die Instrumente des Web 

2.0 nutzbar zu machen und die Initia-

tive im Interesse seiner Mitglieder zu 

übernehmen. Das beginnt mit der Be-

schäftigung, welche Instrumente wann 

sinnvoll eingesetzt werden können, 

und nimmt Maß am sich ändernden 

Kommunikationsverhalten der – vor 

allem jüngeren – Generation. Verbände 

können soziale Medien sehr gut einset-

zen, eigene Prozesse vereinfachen und 

von der strukturellen Vergleichbarkeit 

beider Konzepte profitieren: basisde-

mokratische Beteiligung aller. Einer 

der wesentlichen Vorteile aller Web-2.0-

Anwendungen zeichnet sich durch eine 

leichte, niederschwellige Handhabung 

aus. Jeder, der will, kann auch. Und 

macht es.

AKTUELLER STAND

Tatsächlich zeigt die Erfahrung, dass 

sich mehrheitlich Verbände mit den 

Fragen der sozialen Medien, des Web 2.0 

und ihrem Engagement beschäftigen. 

Auch wird das durch Zahlen der Studie 

„Verband 2.0“ (Verbändereport 07/2010, 

Jens Bender und Dr. Florian Habermann, 

S. 08 ff.) bestätigt: Eine überwältigende 

Mehrheit von 94 Prozent der befragten 

Verbandsgeschäftsführer halten die so-

zialen Medien für keine Gefährdung der 

Verbandsarbeit. Was die Querschnitt-

studie quantitativ ausführt, bestätigen 

Erfahrungen des Autors: Viele Verbän-

de sehen darin eine sinnvolle Bereiche-

rung der Service-Angebote und ringen 

um den richtigen Umgang mit den An-

geboten. Knapp die Hälfte der befragten 

Geschäftsführer gaben schon vor zwei 

Jahren an, sich der Instrumente zu be-

dienen. Damals am häufigsten wurden 

die branchenrelevanten Wikipedia-Ein-

träge bearbeitet und überwacht. Wei-

tere Dienste – natürlich noch mit weit 

weniger Zuspruch – waren schon vor 
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zwei Jahren die Nutzung von Twitter 

(14 Prozent) oder Facebook (12 Prozent) 

und XING (11 Prozent). 

Aus Gesprächen im Rahmen der 

Studie schreiben die Autoren im Ver-

bändereport: „Drei Vorteile wurden 

von mehr als drei Viertel der befragten 

Verbände als ‚wichtig‘ beziehungswei-

se ‚eher wichtig‘ eingestuft. Dazu zäh-

len der bessere Informationsfluss, die 

zielgruppenspezifischere Kommuni-

kation und die Erhöhung der Mitglie-

derbindung. […] Es 

ist hervorzuheben, 

dass alle abgefragten 

Chancen [im Ein-

satz von Web-2.0-

Instrumenten] von 

über 40 Prozent der 

befragten Entschei-

der als ‚wichtig‘ oder 

‚eher wichtig‘ beur-

teilt wurden.“ – Und 

diese Erhebung fand 

vor beinahe zwei Jahren statt. Seit-

dem hat sich die Entwicklung in den 

sozialen Medien deutlich verstetigt. 

Facebook hat inzwischen seine Nutzer 

mehr als verdoppelt (auf 1,6 Milliar-

den weltweit)! Allein in Deutschland 

sind etwa 23,2 Millionen Bürger aktive 

Facebook-Nutzer. In den ersten Mo-

naten 2012 kamen allein eine Million 

neuer Nutzer in Deutschland hinzu. 

Der „Onliner-Anteil bei jungen Men-

schen stagniert [bei 97 Prozent!], da 

dort bereits ein hoher Sättigungsgrad 

erreicht ist“, der größte „Zuwachs ist 

in den Gruppen der 60- bis 69-Jährigen 

sowie 70plus“ zu verzeichnen, wie der 

kürzlich veröffentlichte (N)ONLINER-

Atlas 2012 der Initiative D21 aufzeigt. 

Knapp ein Drittel aller Senioren, die 70 

Jahre und älter sind, sind bereits heute 

online. 60 Prozent aller Senioren im Al-

ter von 60 bis 69 und 90 Prozent aller 

40- bis 50-Jährigen.

Was heißt das? Wer heute online 

geht, recherchiert in der Wikipedia 

und kommentiert Artikel in großen 

Zeitungs- und Magazin-Angeboten on-

line. Damit nutzt dieser Nutzer bereits 

auf diese Weise klassische Web-2.0-

Instrumente und engagiert sich in 

Netzwerken. Vielleicht recherchiert er 

auch nur das beste Hotel und verlässt 

sich auf die Bewertungen Hunderter 

anderer Nutzer vor ihm und ist damit 

bereits Teil einer Medien-Welt, in der 

die Grenzen von Konsum und Produk-

tion verschwimmen. Auch Verbände 

nutzen Social Media bereits längst: 

durch das Angebot eines RSS-Feeds, der 

Nutzung von Podcasts oder Videos auf 

YouTube und weil sie Blogs (mit Kom-

mentarfunktionen!) unterhalten. 

KEIN HYPE, SONDERN REALITÄT

Für einen Verband stellen sich daher 

zumindest zwei Fragen: Nutzen die 

sozialen Medien – allen voran soziale 

Netzwerke wie Facebook oder Twitter –

meiner Verbandskommunikation? 

Kann ich diese sozialen Medien, häu-

fig dann nicht nur soziale Netzwerke, 

sondern auch Wikis, Collaboration-

Tools oder Web-Sprechstunden, zum 

Wohle meiner Mitglieder auch in der 

Innen-Kommunikation verwenden? 

Ob es sich für einen Verband organisa-

torisch oder strukturell lohnen kann, 

sich dem Web 2.0 in seinen vielfältigen 

Facetten zuzuwenden, hat der Autor 

bereits in dem Beitrag „Zehn Feststel-

lungen zu Verbänden und sozialen 

Medien: Verbände als Speerspitze der 

Entwicklung“ für das Praxishandbuch 

Social Media für Verbände herausgear-

beitet: Das Web 2.0 als Mitmach-Web, 

die sozialen Medien im Allgemeinen, 

leben von einem sehr viel höheren 

Partizipationsgrad als klassische Kom-

munikation und hierin liegt insbe-

sondere für Verbände, die „offen und 

ehrlich“ kommunizieren, dennoch 

aber mit weniger Budget auskommen 

müssen, eine große Chance! Zudem 

unter Social Media nicht nur Online-

Kommunikation verstanden werden 

kann. Neben den bekannten sozialen 

Netzwerken stehen eine Vielzahl wei-

tere Möglichkeiten, Instrumente und 

Tools zur Verfügung (siehe auch „Best-

of der wichtigen Social-Media-Tools“, 

Verbändereport 05/2012). Richtig ist, 

dass Social Media mit Kommunikati-

on zusammenhängt. Schließlich geht 

es auch um Zusammenarbeit, die wie-

derum Kommunikation bedingt und 

benötigt.

SOCIAL MEDIA WANDELN MEDIA-

LE MONOLOGE (ONE TO MANY) IN 

SOZIAL-MEDIALE DIALOGE (MANY 

TO MANY)

Schon bisher dienten Twitter und 

andere Medien (Facebook, Google+, 

LinkedIn oder XING machen da keine 

Ausnahme) oftmals als Seismograf für 

Stimmungen und Spannungen, schon 

jetzt beschäftigen sich Verbände und 

Kommunikationsprofis mit Blogs, Me-

dienbeobachtung und viralem Mar-

keting. Aber es steht auch fest, wenn 

mehr und mehr direkte Endnutzer auf 

soziale Medien zurückgreifen und in so-

zialen Netzwerken aktiv präsent sind, 

dass soziale Medien Kommunikation 

beschleunigen. Manchmal mangelt es 

ihr an Tiefe. Häufig ist Kommunikati-

on damit schlechter zu kontrollieren. 

Diese – nur auf den ersten Blick als 

kommunikativen Kontrollverlust er-

kannte – Herausforderung ist vielmehr 

Chance. Gerade in sozialen Netzwer-
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ken wie Twitter und Facebook entsteht 

durch Kommentare und Wieder-Kom-

mentierung ein Rundum-Feedback 

(„360°-Kommunikation“) – auch eine 

gute Chance für die eigene Organisati-

onsentwicklung. Kommunikation und 

Pressearbeit trennt sich daher vom klas-

sischen Gedanken eines „Gatekeeper“ 

oder „Informations-Vermittlers“. Zumal 

der aktive Umgang mit Instrumenten 

des Web 2.0 vielfältige Themenbereiche 

berührt: juristische Fragen genauso wie 

kommunikative, strategische Entschei-

dungen im gleichen Maße wie Fragen 

der Geheimhaltung, der Compliance 

oder, in selteneren Fällen, des Kartell-

rechts.

Hinzu kommt dabei immer auch 

die Frage: Wer soll das eigentlich alles 

machen? Sicherlich ist der letztver-

antwortliche Entscheider der richtige, 

um gerade eine so arg disziplinüber-

greifende Kommunikation operativ zu 

lenken. Doch es kann nicht seine Zeit 

sein, sich dort auch zu bewegen. Der 

junge Praktikant, mit Facebook und 

StudiVZ aufgewachsen, ist sicher tech-

nisch in der Lage, schnell und effizient 

die Kommunikation voranzubringen. 

Doch steht er den inhaltlichen An-

forderungen deutlich unterqualifi-

ziert gegenüber. Hinzukommt seine 

Doppelrolle: Der eigene Mitarbeiter 

ist nun mal auch privat via Facebook 

vernetzt. Wer bisher schlecht über das 

eine Mitglied in der Dorfkneipe ablä-

sterte, fand kaum Gehör. Anders ist das, 

wenn derselbe Mitarbeiter ein für alle 

Welt sichtbares Posting in Facebook 

vornimmt. 

PERSÖNLICHE KONTAKTE UND 

BEZIEHUNGEN ZU UND ZWISCHEN 

DEN VERBANDSMITGLIEDERN

Dieser und auch anderen Gefahren 

wie einer mehrstimmigen Kommunika-

tion, nicht abgesprochenen Faktenwei-

tergabe oder Ignoranz von Sperrfristen 

stehen sicher auch Vorteile gegenüber. 

Einer der zentralen Bestandteile des Ver-

bandslebens, nämlich die persönlichen 

Kontakte und Beziehungen zu und 

zwischen den Verbandsmitgliedern, 

werden durch Web-2.0-Technologien 

vereinfacht und vielfach ergänzt. Infor-

mationsaustausch und Wissensvermitt-

lung nach innen werden bereits heute 

erfolgreich mit Instrumenten des Web 

2.0 umgesetzt. Eigene Netzwerkgrup-

pen werden eingerichtet oder der Wis-

sensaustausch mithilfe von Wikis neu 

organisiert. Somit stehen Fragen des In-

ternetrechts oder des Umgangs mit den 

sozialen Medien für die Verbandsspitze 

oben auf der Agenda.

Das macht die Einführung von So-

cial-Media-Guidelines notwendig und 

sinnvoll! In Social-Media-Guidelines 

werden, vergleichbar zu einem Compli-

ance-Katalog, die wesentlichen Bedin-

gungen und grundlegenden Regeln des 

Umgangs mit sozialen Netzwerken nie-

dergelegt. Ihre Einführung geschieht, 

das liegt auch in der Natur der Sache, 

in erfolgreichen Fällen nicht per Order 

di Mufti, sondern bereits als Web-2.0-

Projekt: durch Zusammenarbeit und 

unter Beteiligung aller wesentlichen 

Akteure. Obacht hierbei, es handelt 

sich nicht automatisch um die Betei-

ligung aller bisherigen Entscheider. 

Vor allem stehen diejenigen im Mittel-

punkt, die am Ende die Arbeit machen 

und aktiv die neuen Medien nutzen 

und einsetzen. Zu einem gewissen Gra-

de – im Rahmen der niedergelegten So-

cial-Media-Guidelines – werden diese 

Akteure ganz unabhängig ihrer rechtli-

chen Stellung in der Organisation und 

ihrer Entscheidungsbefugnis selbst zu 

Entscheidern heranreifen (müssen). 

Fakt ist: Kommunikation im Web 2.0 

ist Echtzeit-Kommunikation und in-

sofern kann ein 140-Zeichen-Twitter-

Eintrag nicht alle Hierarchieebenen 

zur Freigabe wie eine klassische Pres-

semitteilung durchlaufen.

Über welche Punkte sollte also nach-

gedacht werden? Nicht ganz wenige: 

 – Arbeitszeiten und Arbeitsrecht,
auch: Privatnutzung am Arbeitsplatz
und berufl iche Nutzung von zu 
Hause 
Hierunter fallen Fragen, wie die zu-

ständigen Mitarbeiter arbeitszeitmä-

ßig eingebunden sind, 

ob und inwieweit eine 

„Dienstbereitschaft“ 

besteht oder auch bis 

wann und in welchen 

Rhythmen zustän-

dige Mitarbeiter die 

sozialen Medien beo-

bachten und ggf. auf 

Anfragen reagieren 

sollen. Dass in diesem 

Zusammenhang auch 

arbeitsschutzrecht-

liche Bedingungen eine große Rolle 

spielen, darf nicht vergessen werden. 

Üblicherweise fi nden sich Inhalte zu 

diesem Punkt in den Arbeitsverträgen.

 – Allgemeinrechtliche Bedingungen
 und Grundlagen 
In diesem rechtlichen Bereich ist 

an Stichworte wie der Umgang mit 

Fremdinhalten, Vorlagen für Einver-

ständniserklärungen von Online-

Verwendungen, Fragen des Urheber-

rechts und auch der Sensibilisierung 

für die Verwendung von digitalen 

Inhalten zu denken.

22  6|2012

Die Einführung geschieht, 
das liegt auch in der Natur 
der Sache, in erfolgreichen 

Fällen nicht per Order di 
Mufti, sondern bereits als 

Web-2.0-Projekt.



VERBAND & KOMMUNIKATION

 – Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-
Images 
Dass Privates privat und Berufl iches 

professionell bleibt, ist verständi-

gungsnotwendig. Ebenso damit ein-

hergehend die Fragen, wie sich der 

Verband in das Web 2.0 hineinbewegt 

(Image) und welchen Wert er dem 

kommunizierenden Mitarbeiter (Mar-

kenbotschaft er) zugesteht, gehören 

besprochen und geklärt. Nicht zuletzt, 

da in den sozialen Netzwerken beson-

ders viel Wert auf Authentizität der 

Handelnden (die immer natürliche 

Personen sind) gelegt wird.

 – Datenschutz-Fragen  
(auch von Zugangsdaten) 
Der Zugang zu den großen sozia-

len Netzwerken (Twitter, Facebook, 

XING oder LinkedIN) ist nicht nur 

kennwortgeschützt, sondern auch 

auf natürliche Personen – per Defini-

tion durch die jeweiligen Anbieter – 

beschränkt und insofern stellen sich 

hier Fragen des Umgang mit Kenn-

wörtern ebenso wie Hinweise auf 

Datenschutzerklärung, Impressums-

pflichten und Namensrechte.

 – Kommunikationswege und -weisen
Unter diesem Aspekt werden übli-

cherweise Verständigungen darüber 

getroffen, in welcher Weise (formell 

oder lockerer) und in welchen Ka-

nälen – nutzt der Verband Twitter 

überhaupt nicht, braucht es dafür 

keine Regelungen – sich die Kommu-

nikation nach innen und nach außen 

entspannt.

 – Kommunizierbare Inhalte und 
Aussagen 
Neben dem Hinweis auf bereits 

bestehende Sprachregularien und 

Kommunikationsvorlagen oder 

-richtlinien wird auch dahin gehend 

zu sensibilisieren sein, welche Aussa-

gen gar nicht über soziale Netzwerke 

gestreut werden, ob Zitate des Prä-

sidiums grundsätzlich aus Twitter 

herauszuhalten sind oder ob Preise 

oder vergleichbar belastbare Inhalte 

ausschließlich über die klassische 

Pressemitteilung verbreitet werden.

 – Eskalations- und Freigabestufen 
Eng zusammen mit der Frage kom-

munizierbarer Aussagen in den 

sozialen Netzwerken hängt die Ver-

ständigung über Freigabestufen zu-

sammen: Der Twitter-Eintrag oder 

der Facebook-Kommentar bedarf si-

cher weniger Freigabestufen als die 

klassische Pressemitteilung oder gar 

das mit Zitaten des Präsidenten ge-

spickte Verbandsstatement zu einer 

politisch relevanten Entwicklung. 

Die Grenzziehung und ebenso die 

Sensibilisierung für politisch aktuel-

le Inhalte und das Angebot, auf wel-

che Weise damit umgegangen wird, 

sollten geregelt werden.

 – Haftungsfragen und Corporate 
Compliance, auch: Geschäftsge-
heimnisse und „Whistleblowing“  

Es können Fragen entstehen, die die 

Haftung des Mitarbeiters betreffen, 

obwohl er arbeitsrechtlich vielleicht 

nicht mal eine eigenständige Hand-

lungsbefugnis hat, diese jedoch in ge-

wissem Maße aus den Aktivitäten der 

sozialen Medien heraus erwachsen 

ist. Hier spielen Fragen der Haftung, 

die innerhalb des Arbeitsauftrages 

und außerhalb liegen, eine Rolle, ge-

nauso damit zusammenhängende ar-
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Jahr 14 –19 Jahre 20 –29 Jahre 30–39 Jahre 40 –49 Jahre 50 –59 Jahre 60 –69 Jahre 70+ Jahre

2012 97,7% 96,9% 94,1% 87,9% 76,6% 60,4% 28,2%

2011 97,6% 97,1% 94,2% 86,3% 75,8% 57,3% 24,6%

Jahr Schüler Volks-/Hauptschule weiterbild. Schule Abitur Studium

2012 98,2% 60,6% 80,3% 90,8% 90,7%

2011 97,7% 60,5% 78,8% 90,8% 89,6%

INTERNETNUTZUNG NACH ALTERSGRUPPEN:

 – Der Onliner-Anteil bei jungen Menschen stagniert, da dort bereits ein hoher Sättigungsgrad erreicht ist.

 – Größter Zuwachs in den Gruppen der 60- bis 69-Jährigen sowie 70plus

INTERNETNUTZUNG NACH BILDUNG:

 – Stagnierender Anteil der Internetnutzer in der Gruppe mit formal einfacher Bildung.

 – Überdurchschnittlicher Zuwachs bei Absolventen weiterbildender Schulen ohne Abitur

Grafik: © Verbändereport 2012, Quelle:  Initiative D21 e.V.



des Web 2.0 sind auf allen Seiten des 

Tisches gefragt und dort auch in un-

terschiedlichem Maß vorhanden. Um 

sich auf gemeinsame Regeln einigen zu 

können, müssen alle Beteiligten über 

dieselben Grundvoraussetzungen ver-

fügen und insofern als Organisation 

gemeinsam klüger werden. Nebenbei 

lernen bei einem partnerschaftlichen 

Prozess alle Beteiligten voneinander, 

ohne dass eigenes (bisheriges) Unver-

ständnis und gar Unkenntnis offen ein-

gestanden werden müssen. 

Thematisch handelt ein solcher So-

cial-Media-Workshop zumindest fol-

gende Themenbereiche ab:

 – Prinzipien der sozialen Medien

 – Wirkung und Mechanismen von 

„Echtzeitkommunikation“

 –Fundamentale Transparenz im 

Web 2.0

 –Instrumente des Web 2.0 im 

Überblick und in der Detailbe-

trachtung

 –Funktionen und Best Practice 

in ausgewählten sozialen Netz-

werken

 –Monitoring und „Online-Re-

putation-Management“

 –Instrumente und Strategien 

für ausgewählte Instrumente

Wie auch die Welt der sozialen Me-

dien sollte die Einführung von Social-

Media-Guidelines in einer Organisation 

hierarchieignorant gestaltet werden. 

Während des Workshops werden typi-

scherweise die Rollen der Mitarbeiter 

und Führungskräfte aufgegeben bzw. so 

weit als möglich einander angenähert. 

Es hat sich beispielsweise als sinnvoll 

erwiesen, einen gemeinsamen Kommu-

nikationsstandard zu vereinbaren (alle 

duzen, alle siezen mit Vornamens-Nen-

nung o. Ä.) ganz unabhängig der jewei-

ligen Rolle in der Organisation. Häufig 

fällt dies leichter, wenn sich die Betei-

ligten nicht im alltäglichen Arbeitsum-

feld, sondern in Klausur (in externen 

Räumlichkeiten) befinden.

ben, liegt viel Akzeptanzgewinn be-

reits in der gemeinsamen Erstellung. 

Durch einen offenen und transpa-

renten, am besten von extern mode-

rierten Prozess werden auf der einen 

Seite Befindlichkeiten ausgesprochen 

und gleichzeitig auch das „Finger-

spitzengefühl“ für die Art der Kom-

munikation aufgebaut. So wie Kom-

munikation in den sozialen Medien 

deutlich offener und fallspezifischer 

ist („Komm-wie-du-bist-Gespräche“), 

ist die Hürde des „Du“ auch deutlich 

geringer. Einen altgedienten Ehren-

amtler von der Notwendigkeit der mal 

spitzen Formulierung zu überzeugen – 

die 140 Zeichen in Twitter erlauben de-

finitiv keine umfängliche Erörterung – 

kann nicht Aufgabe der Guidelines 

als Regelpakt sein. Sondern zeitigt das 

Verständnis um die Materie im Vorfeld 

des Paktierens. Die Einführung von 

Social-Media-Guidelines erforscht al-

so nicht nur die Rahmenbedingungen 

in der Organisation, sondern minde-

stens ebenso auch die Möglichkeiten 

der sozialen Medien und stellt einen 

doppelten Workshop dar: einen klas-

sischen Social-Media-Workshop eben-

so wie die Regel-Diskussion und Be-

schlussfassung.

Nun wird auch klar, weswegen 

die Einführung von Social-Media-

Guidelines keine Beschlusslage des 

Vorstandes als Top-to-bottom-Maß-

nahme ist. Fingerspitzengefühl für 

den Umgang mit den sozialen Medien 

und Verständnis um die Fähigkeiten 

beitsrechtliche Maßnahmen. Ebenso 

stellt dieser Punkt auf die Sensibili-

sierung für die Haftung von „nutzer-

generierten Inhalten“ (Haftung des 

Plattform-Betreibers) und vergleich-

bare Fälle ab.

Diese Liste benennt nicht abschlie-

ßend alle Felder, genauso wenig wie alle 

Punkte in jeder Organisation gleich rele-

vant sind. Schon der Facettenreichtum 

der Themen oben zeigt einen weiteren 

Vorteil, den Social-Media-Guidelines 

mit sich bringen: Durch den komple-

xen – und immer partnerschaftlichen –

Prozess der Einführung zwingt sich eine 

Organisation zur Selbstreflexion. Ob der 

bisherige Umgang immer richtig war 

oder nicht doch verbesserungswürdig 

sein könnte, fällt quasi als Nebenpro-

dukt einer organisationsweiten 

Einführung von Social-Media-

Guidelines ab. Auch wenn das 

Ergebnis des Einführungspro-

zesses eine sehr restriktive Hal-

tung gegenüber den sozialen 

Medien ist, „bevorteilt“ die Ein-

führung den Verband und ver-

setzt ihn in die Lage, sich seiner 

Position im Kommunikations-

geflecht gewahr zu sein.

Vorweggeschickt sei weiterhin, dass 

nicht alle Themen und Klarstellungen 

in die Social-Media-Guidelines aufge-

nommen werden (müssen). Fragen zum 

Arbeitsrecht gehören in den Arbeitsver-

trag. Dass detaillierte und notwendiger-

weise personalisierte Haftungsfragen 

nicht in allgemeingültige Guidelines 

gehören, versteht sich auch.  Social-

Media-Guidelines sind genereller Na-

tur und decken nicht jeden denkbaren 

Einzelfall ab, was ihre organisations-

weite Anwendbarkeit auch ermöglicht. 

Social-Media-Guidelines verstehen sich 

als „kommunikatives Grundgesetz“ für 

eine Organisation und stehen über den 

rein praktischen Einzelfällen.

Insofern Social-Media-Guidelines 

grundgesetzähnlichen Charakter ha-
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Prozesses stehen nicht 
immer ausformulierte 

Guidelines.
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 • Auft rennung unzulässiger Medien 

und zulässiger Medien, auch Um-

gang auf Konkurrenz-Portalen o. Ä.

3. Allgemeingültige Verhaltens-
grundsätze (organisationsintern 
und -extern!)
 • Grundsätze für den Mitarbeiter, wenn 

er als Mitarbeiter, Vertreter oder Eh-

renamtler des Verbandes erkenn-

bar ist und damit – angenommen 

oder von Dritten zugesprochen –

auch für diesen spricht.

 • Inhaltlich festgelegt werden häu-

fig: Qualität der Aussagen, Profes-

sionalität im Umgang, Recherche-

Pflicht des sich Äußernden (keine 

Falschaussagen) und Korrektheit 

am pyramidalen Aufbau, der Allgemeines 

am Anfang in den Blick nimmt und weiter 

über verschiedene Themen spezialisiert.

Als Strukturskizze wird sich Folgendes 

als sinnvoll erweisen:

1. Einleitung
 • Worum handelt es sich und welche 

Bedeutung wird den sozialen Medi-

en im Verband zugemessen?

 • Zweckbestimmung der Guidelines

 • Adressatenkreis und Umgang mit Re-

visionen der Richtlinien

2. Defi nition und Benennung der ge-
nutzten Instrumente
 • Welche Web-2.0-Instrumente wer-

den vom Verband aktiv genutzt?

Am Ende eines solchen Prozesses 

stehen nicht immer ausformulierte 

Guidelines. In Einzelfällen kann eine 

derartige Revision der Arbeits- und Kom-

munikationsweise des Verbandes auch 

dazu führen, dass sich die Beteiligten 

gegen eine Nutzung der sozialen Medi-

en wenden. Mit Blick auf verschiedene 

Erwartungshaltungen und die Wirk-

lichkeit bei Facebook, Twitter, XING 

und Co. kommt es nicht selten vor, dass 

schlichtes Dabeisein als wenig sinnvolle 

Strategie im Web 2.0 oder bei einzelnen 

Netzwerken identifi ziert wird. Nicht 

jeder Verband benötigt automatisch 

eine Facebook-Fanpage, nur weil diese 

mit drei Klicks zusammengezimmert 

werden kann. An dieser Wegkreuzung 

stellen Aufstellung des Verbandes in der 

Branche, Struktur und Ziele und die indi-

viduellen Web-2.0-Maßnahmen der Mit-

glieder und deren Online-Engagement 

entscheidungsrelevante Dimensionen 

dar. Wichtig ist sehr oft  die Zielsetzung 

des Verbandes im Umgang mit den So-

zialen Medien: Ob reine Pressearbeit 

betrieben werden soll, ob ortsgezogene 

Services angeboten (via Foursquare zum 

Beispiel) oder Nachwuchs-Kampagnen 

gefahren werden sollen. Je nach Schwer-

punkt werden andere Schlüsse gezogen 

und münden in unterschiedlichen So-

cial-Media-Aktivitäten.

Doch auch wenn seitens des Verbandes 

keinerlei Aktivität in den sozialen Medi-

en entfaltet werden soll, können Social-

Media-Guidelines ausformuliert werden. 

Der Mitarbeiter ist weiterhin privat aktiv 

und die private Nutzung am Arbeitsplatz 

sowie die Wirkweise des globalen Stamm-

tisches – Stichwort: Lästern in Dorfkneipe 

– sind Grund genug, einander Regeln zu 

geben. Schließlich wird in vielen Fällen 

am Ende eines solchen Prozesses, sei er 

mehr oder weniger ausgetüft elt (die De-

taillierung hängt auch von der konkreten 

Verbandssituation ab), die Formulierung 

von Guidelines stehen. Strukturell äh-

neln sich Guidelines und orientieren sich 
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derhürdig. Besonders Verbände, die als 

Kommunikationsakteure alltäglich 

gefragt sind, sei es weil sie nach innen 

mit Blick auf ihre Mitglieder sprechen, 

schreiben, aufklären oder erläutern, 

müssen auf gutes und geschultes Perso-

nal vertrauen. 

Gutes Personal wiederum vertraut auf 

einen verlässlichen und verständlichen 

Regelkatalog, wie in verschiedenen 

Situationen gehandelt werden kann –

und die heißen gerade nicht immer Fa-

cebook, sondern auch mal Telefon oder 

Wikipedia, gerade wenn es um Richtig-

stellungen von Inhalten geht. 

Social-Media-Richtlinien stellen kei-

nen Verbotskatalog dar, im Gegenteil: 

Sie benennen die grundlegenden Ge-

bote. Eben ein kommunikatives Grund-

gesetz für den Verband. 

 

 → www.verbaende.com/guidelines

 → www.verbaende.com/fachartikel 
  ( geschützter Bereich für Abonnenten und 

  DGVM-Mitglieder)

 •  Online-„Sperrzeiten“ für die Reak-

tion auf Kommentare

 • Hinweise zum Umgang in Bezug 

auf auch private Nutzungsanteile 

während der Arbeitszeit

•  Möglichkeit von „Rufbereitschaf-

ten“ o. Ä.

6. Hinweise auf weitere Regel-Doku-
mentationen
•  Kommunikations-Richtlinien

• Vorlage von Sprachregularien

•  Hinweis auf ggf. arbeitsvertragli-

che Vereinbarungen

•  Compliance-Richtlinien

•  etc.

7. Ansprechpartner in Zweifelsfällen 
und für Rückfragen, Umgang mit 
Revisionen der Richtlinien

KOOPERATIVER SPRACHSTIL

Gerade da dieser Gliederungsvor-

schlag nur grob die Inhalte von Social-

Media-Richtlinien skizziert, nimmt 

es nicht wunder, dass es unterschied-

lichste Formulierungsvorlagen und 

Guideline-Gliederungen gibt. Jede 

Guideline ist nur so gut, wie sie sich 

in die Organisation einpasst. Insofern 

können die hier genannten Hinweise 

und Überlegungen nur einführenden, 

bestenfalls unterstützenden Charakter 

haben. 

Allen Richtlinien – gerade in Verbän-

den – liegen jedoch ein kooperativer 

Sprachstil und eine klare Sprache zu-

grunde. Sie sollen verstanden und auch 

neuen Mitarbeitern rasch eingängig 

sein. Akzeptanz kommt auch von nie-

der Aussagen, Umgangsformen 

und Höflichkeit, Abgrenzung 

von Tatsachen und Meinungen, 

Geheimhaltungspflichten und 

Verweis auf private Themen, 

Sensibilisierung zu den marken-

rechtlichen Voraussetzungen.

• Abgrenzung zu rassistischen, volks-

v e r h e t z e n d e n 

oder vergleichbar 

außerhalb des 

G r u n d g e s e t z e s 

stehenden Aussa-

gen, Umgang mit 

politischen und/

oder religiösen 

Meinungsäuße-

rungen (der Privatperson).

• Sprecherfunktionalität des Mitarbei-

ters / Grundsätze bei privaten und 

berufl ichen Äußerungen: Der Mitar-

beiter ist für seine Äußerungen prin-

zipiell im Web 2.0 verantwortlich. 

Jede Äußerung sollte sorgfältig abge-

wogen sein, bevor sie veröff entlicht 

wird – egal ob berufl ich oder privat. 

4. Regeln zu den Verantwortlichkei-
ten (organisationsintern)
• Hinweis auf die Kontinuität der 

Kommunikation: Aufbau und Pfle-

ge der Kanäle und Beziehungen be-

nötigen Zeit und Aufmerksamkeit, 

in der Produktion wie im Monito-

ring (auch lesen, was andere zu den 

Themen veröffentlichen)

• Verantwortung für veröffentlichte 

Inhalte, verbindlicher Handlungs-

empfehlungen

• Handlungshinweise im Falle von 

Presse-Kontakten, Anfragen für 

Geschäftsführung oder Präsidium

• Verstöße und Sanktionen

5. Grundsätze zur Trennung von 
privater und beruflicher Nutzung 
(auch Arbeitszeiten)
• Privates privat und Berufliches pro-

fessionell behandeln
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Jede Guideline ist nur so 
gut, wie sie sich in die 
Organisation einpasst.


